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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1992

Norm

ABGB §861

WBFG §24

WBFG §25

WBFG §26

Rechtssatz

Die Zusicherung ist ein Anbot, mit dem der Förderungsgeber erklärt, unter welchen Bedingungen er sich bereit erklärt,

dem Förderungsansuchen des Förderungswerbers zu entsprechen.
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